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Die	Notwendigkeit	einer	Aufarbeitung	ko-
lonialen	 Unrechts	 wird	 von	 vielen	 Politi-
kern,	 die	 in	den	Nachfolgestaaten	der	Ko-
lonialmächte	 Einfluss	 haben,	 inzwischen	
nicht	mehr	bestritten.	So	haben	sich,	um	ein	
Beispiel	zu	nennen,	deutsche	Entwicklungs-	
und	Außenpolitiker	in	Namibia	wiederholt	
für	 Massaker	 entschuldigt,	 die	 deutsche	
Truppen	 im	 ersten	 Jahrzehnt	 des	 20.	 Jahr-
hunderts	unter	den	Hereros	angerichtet	ha-
ben.	Damalige	Militäraktionen,	die	faktisch	
Ausrottungsfeldzüge	 waren,	 endeten,	 was	
nicht	mehr	bestritten	wird,	mit	dem	Völker-
mord	an	einer	Volksgruppe,	deren	Bezeich-
nung	 als	 „Hottentotten“	 noch	 Jahrzehnte	
später	 sprichwörtlich	 wurde.	 Deshalb	 gilt	
der	 Begriff	 des	 „Völkermord“	 als	 ange-
messen.

Schuldbekenntnisse	von	Politikern	sind	in-
zwischen,	 so	 scheint	 es,	 sogar	wohlfeil	ge-
worden.	 Umstritten	 bleiben	 allerdings	
weiterhin	 politische	 und	 völkerrechtliche	
Konsequenzen,	 soweit	 sie	 eine	 Verpflich-
tung	zu	Wiedergutmachung	berühren.	Die	
Verpflichtung	 zur	 Begleichung	 hängt	 na-
türlich	von	Prämissen	 ab,	 die	den	 Juristen	
berühren.	Denn	für	ihn	ist	nicht	die	gegen-
wärtige	 politisch-moralische	 Bewertung	
entscheidend,	sondern	die	Frage	der	Straf-
barkeit	zum	Zeitpunkt	der	später	als	„Ver-
brechen“	eingestuften	Handlungen.

Wie	erst	jüngste	Bemühungen	der	Nachfah-
ren	der	Hereros	belegen,	ist	die	Bereitschaft	
der	deutschen	Regierung,	Folgerungen	aus	
gewaltsamer	Unterdrückung	der	„Kolonial-
völker“	 und	 einer	 inhumanen	 Kriegsfüh-
rung	zu	ziehen,	mehr	als	schwach	ausgebil-
det.	 Beschwerden	 werden	 abgelehnt,	 die	
Annahme	 von	 Beschwerdeschreiben	 wird	
sogar	verweigert.

Hier	 setzt	 die	 vorliegende,	 sehr	 gründlich	
erarbeitete	und	keineswegs	deklamatorisch	

sich	 erschöpfende	 juristische	 Berliner	 Dis-
sertation	von	Tania	Fabricius	an.	Der	kom-
plizierte	 Titel,	 bei	 juristischen	Dissertation	
nicht	unüblich	und	deshalb	für	den	Nicht-
Juristen	häufig	geeignet,	die	Bedeutung	ei-
ner	Arbeit	nicht	angemessen	einschätzen	zu	
können,	 verbirgt	 die	 politische	 Bedeutung	
dieser	Studie	ebenso	wie	ihre	Relevanz	für	
Nachbardisziplinen,	 insbesondere	 die	 his-
torische	Friedens-	und	Menschenrechtsfor-
schung.	 Dies	 auszugleichen	 ist	 u.	a.	 auch	
das	Ziel	dieser	Besprechung.

Offensichtlich	 ist,	 dass	 Fabricius	 sich	 von	
den	 aktuellen	Auseinandersetzungen	 über	
die	 „Kolonialvergangenheit“	 inspirieren	
und	motivieren	ließ.	Der	 inhaltliche	Ertrag	
ihrer	Arbeit	liegt	vor	allem	in	der	Aufarbei-
tung	von	zunächst	faktisch	weitgehend	er-
folglosen	 Bemühungen,	 die	 Kolonialkrie-
ge	zu	zivilisieren	und	zu	humanisieren.	Im	
Kern	aber	nimmt	die	Verfasserin	die	Praxis	
der	„Kolonialkriege“	zum	Anlass,	die	eben-
so	politisch	gravierende	wie	auch	juristisch	
herausfordernde	und	überdies	die	bis	heu-
te	nicht	umfassend	gelöste	Problematik	ei-
ner	„Aufarbeitung	kolonialen	Unrechts“	in	
den	Blick	zu	nehmen.	Dabei	beschränkt	sie	
sich	nicht	auf	eine	enge	deutsche	Perspek-
tive,	 sondern	 erschließt	 europäische	 Zu-
sammenhänge	 der	 Kolonialgeschichte.	 Sie	
berührt	 in	 Fallstudien	 über	 Deutsch-Süd-
westafrika,	Belgisch-Kongo,	Kenia	und	Al-
gerien,	die	etwa	die	Hälfte	der	Arbeit	um-
fassen,	 wesentliche	 Aspekte	 europäischer	
Imperial-	 und	Kolonialgeschichte	 seit	 dem	
späten	19.	Jahrhundert	und	bis	weit	in	das	
20.	Jahrhundert	hinein.

Angesichts	 heutiger	 Sensibilisierung	 gro-
ßer	 Teile	 der	 Weltöffentlichkeit	 und	 der	
Möglichkeiten	 der	 UNO	 gegenüber	 dem	
Unrecht,	 das	 mit	 der	 Unterdrückung	 und	
Ausrottung	 indigener	Völker	 im	Zuge	der	
europäischen	 Expansion	 einherging,	 ist	 es	
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mehr	 als	 erstaunlich,	 dass	 nach	 1945	 die	
Verletzungen	 der	 Menschenrechte	 in	 den	
Kolonialkriegen	 nur	 allmählich	 zum	 The-
ma	wurden.	Eigentlich	sind	sie	erst	mit	der	
„Weltkonferenz	 gegen	 Rassismus,	 Rassen-
diskriminierung	und	Fremdenfeindlichkeit	
und	der	damit	 zusammenhängenden	 Into-
leranz“	seit	2001	 in	das	Zentrum	eines	all-
gemeinen	 Interesses	 gerückt.	 Die	 Durban-
Konferenz	 knüpfte	 unmittelbar	 nach	 der	
Jahrtausendwende	 programmatisch	 an	 die	
Empfehlung	der	Unterkommission	der	Ver-
einten	 Nationen	 aus	 dem	 Vorjahr	 an,	 mit	
der	ein	Zusammenhang	zwischen	Kolonial-
verbrechen	 und	 der	 aktuellen	 Menschen-
rechtspolitik	hergestellt	wurde	(vgl.	S.	24).

Um	 die	 Bedeutung	 dieser	 Dissertation	 zu	
verdeutlichen,	 sei	 betont,	 dass	 die	 Verfas-
serin	 nicht	 nur	 substantiell,	 sondern	 auch	
methodisch	und	somit	prinzipiell	eine	For-
schungslücke	 füllt,	 weil	 sie	 die	 allgemei-
ne	 Formulierung,	 der	 Kolonialismus	 hätte	
Leid	 verursacht,	 im	 ersten	Hauptteil	 ihrer	
Arbeit	zunächst	durch	eine	den	erwähnten	
Fallstudien	vorausgehende	Darstellung	von	
Entwicklungen	 des	 Völkerrechts	 auf	 eine	
theoretisch	reflektierte	Grundlage	stellt.	Da-
durch	gewinnt	die	Studie	exemplarische	Be-
deutung,	 nicht	 zuletzt	 durch	 methodische	
Reflexionen.

Der	Verfasserin	ist	zuzustimmen,	wenn	sie	
betont,	 die	 „gewaltsamen	Auseinanderset-
zungen	zwischen	den	Kolonialmächten	und	
der	autochthonen	Bevölkerung“	ließen	sich	
nicht	nur	historisch	beschreiben	oder	poli-
tisch-theoretisch	 verallgemeinern.	Weil	 sie	
grundsätzliche	Fragen	des	Völkerstrafrechts	
berührt,	werden	 grundsätzliche	 Fragen	 ei-
ner	 Wiedergutmachung	 dieses	 Unrechts	
aufgeworfen	und	schließlich	auch	die	Zivi-
lisierung	der	Kolonialkriege	in	den	Blick	ge-
rückt,	die	viel	zäher	vonstatten	ging	als	die,	
wenn	 es	 dies	 überhaupt	 geben	 kann,	 Hu-
manisierung	 der	 kriegerischen	 Auseinan-
dersetzungen	 zwischen	 den	 europäischen	
Nationalstaaten,	die	im	19.	Jahrhundert	ver-
suchten,	in	Afrika	ihre	Einflusssphären	aus-
zuweiten	 und	 ihre	 eigenen	 Rechtsvorstel-
lungen	 durchzusetzen.	 Mit	 leichthin	 und	
anlässlich	von	Staatsbesuchen	deklamierten	
„Schuldeingeständnissen“	(S.	27)	der	Regie-
rungen,	den	Nachfolgern	ehemaliger	Kolo-

nialmächte,	 ist	 es	 also	 nicht	 getan;	 ebenso	
wichtig	ist	es,	sich	dem	anzunähern,	was	ge-
meinhin	vergangene	Wirklichkeit	und	„his-
torische	Wahrheit“	genannt	wird.

Bemerkenswert	 ist,	 dass	 die	 Verfasserin	
den	Ertrag	der	 in	den	vergangenen	 zwan-
zig	 Jahren	 kräftig	 vermehrten	 kolonialen	
Zeitgeschichte	 erfasst.	 Er	 hat	 sich,	 wie	 Li-
teraturverzeichnis	 und	 Anmerkungen	 be-
legen,	in	einer	kaum	mehr	überschaubaren	
Forschungsliteratur	 niedergeschlagen.	 Es	
wäre	angesichts	dieser	Fülle	an	zeithistori-
scher	Literatur	beckmesserisch,	eine	juristi-
sche	Dissertation	 an	der	 Frage	 zu	messen,	
ob	 die	 Ergebnisse	 kolonialgeschichtlicher	
Forschung	mit	filigraner	Delikatesse	erfasst	
oder	 reproduziert	 wurden.	 Denn	 darum	
geht	es	der	Verfasserin	nicht.

Vertreter	 benachbarter	 Disziplinen,	 nicht	
zuletzt	der	Politikwissenschaft,	sollten	nut-
zen,	dass	diese	Arbeit	sich	einem	viel	zen-
traleren	 Problem	 historisch-zeitgeschicht-
licher	 und	 juristischer	 Forschung	 widmet,	
nämlich	 der	 rechtshistorisch	 bedeutsamen	
Frage,	 welche	 Bedeutung	 bei	 der	 Beurtei-
lung	 der	 völker-	 und	menschenrechtswid-
rigen	 Unterdrückungs-	 und	 Ausbeutungs-
praxis	 der	 Kolonialmächte	 des	 19.	 und	
20.	 Jahrhunderts	 der	 Frage	 zukommt,	 wie	
sich	„rechtliche	Maßstäbe“	der	Vergangen-
heit	 auf	 gegenwärtige	 Beurteilungen	 aus-
wirken.	Gerade	dieses	Problem	wird	bei	re-
trospektiven	Diskussionen	über	Schuld	und	
Verantwortung	 und	 damit	 sicherlich	 auch	
der	Wiedergutmachung	 ausgeblendet.	 Die	
Verfasserin	 deutet	 an,	 dass	 „die	 rechtliche	
Bewertung	von	Geschehnissen	unterschied-
licher	Epochen	verschieden	ausfallen“	kön-
ne	(S.	31).

Dies	 kann	 mit	 dem	 Blick	 auf	 Diskussio-
nen	 über	 Schuld	 und	 Verantwortung	 und	
damit	 zusammenhängende	 Wiedergutma-
chungsforderungen	nicht	 bedeuten,	 es	mit	
zeitbe	dingten	 Relativierungen	 genug	 sein	
zu	lassen.	Und	gerade	deshalb	sind	die	Vor-
arbeiten	für	eine	substantielle	Auseinander-
setzung	mit	 Ereignissen,	 Voraussetzungen	
und	 Folgen	 der	 Kolonialkriege,	 die	 nicht	
einmal	mit	dem	Algerienkrieg	ihr	Ende	fan-
den,	sondern	im	irischen	Bürgerkrieg,	in	den	
Auseinandersetzungen	im	Baskenland	oder	
in	den	spanischen	Kolonien	fort	wirkten.
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Die	Verfasserin	lässt	keinen	Zweifel	daran,	
dass	bereits	seit	der	Mitte	des	19.	Jahrhun-
derts	multilaterale	Versuche	auf	eine	Kodi-
fizierung	bewaffneter	Konflikte	und	damit	
auf	eine	Modifizierung	des	jeweils	national-
spezifischen	 Militärrechts	 zielten.	 Proble-
matisch	war,	 dass	 die	 auf	 die	 europäische	
Kriegsführung	orientierten	Bestimmungen,	
die	einer	Einhegung	der	Kriegsführung	und	
dem	Schutz	der	ihrer	Truppen	dienten,	nicht	
auch	für	die	Kriegsführung	in	den	Kolonien	
und	 insbesondere	 bei	den	Kämpfen	gegen	
die	 Einheimischen	 gelten	 sollten.	 Die	 be-
waffneten	Auseinandersetzungen	richteten	
sich	vor	allem	gegen	die	dort	lebende	Bevöl-
kerung	und	kannten,	wie	die	Fallstudien	im	
zweiten	Teil	der	Arbeit	zeigen,	in	der	Regel	
weder	Maß	noch	Ziel.	Die	Darstellung	der	
Einzelheiten	überschreitet	den	Rahmen,	der	
dieser	Rezension	zur	Verfügung	steht;	des-
halb	müssen	diese	allgemeinen	Bemerkun-
gen	genügen.

In	der	Dissertation	geht	es	mithin	nicht	um	
den	 historischen	 Kolonialismus	 in	 seiner	
Vielschichtigkeit	 und	 Breite,	 sondern	 um	
die	 Frage	 nach	 der	 „Anwendbarkeit	 und	
Anwendung	internationaler	Regeln	des	be-
waffneten	 Konflikts	 sowie	 des	 nationalen	
Militärrechts	 auf	 gewaltsame	 Geschehnis-
se	 zwischen	Kolonialmächten	und	 autoch-
thon-arabischen	 Afrikanern“	 in	 den	 von	
europäischen	 Mächten	 beherrschten	 Kolo-
nien	Afrikas	(S.	30).	Dieses	Problem	wird	in	
der	überaus	differenziert	gegliederten,	Lite-
raturbezüge	erschließende	und	historische,	
politikwissenschaftliche,	 rechtsphilosophi-
sche	und	juristische	Argumente	zusammen-
führenden	 Studie	 hervorragend	 verfolgt.	
Die	 differenzierte	 Gliederung	 dieser	 Stu-
die,	die	auch	durch	ein	Register	erschlossen	
wird,	ist	geeignet,	endgültig	alle	Kontrover-
sen	 über	 die	Reichweite	 und	die	Möglich-
keit	 interdisziplinärer	 Sekundäranalyse	 ad	
absurdum	zu	führen.

Herausfordernd	 und	 im	 Ergebnis	 bedeut-
sam	 bleibt,	 dass	 die	 Verfasserin	 zunächst	
die	Maßstäbe	 einer	möglichen	Beurteilung	
der	von	 ihr	nicht	 in	Frage	gestellten	Kolo-
nialverbrechen	 ergründet.	 Sie	 kann	 bele-
gen,	dass	die	führenden	Völkerrechtler	des	
19.	 Jahrhunderts	 zutiefst	 befangen	 blieben	
in	einer	ethnisch	begründeten	Überheblich-

keit,	 die	 Angehörige	 der	 Kolonialverwal-
tungen	und	Kolonialmächte,	wie	viele	Kolo-
nialanekdoten	belegen,	auszeichnete.	Auch	
dies	wird	in	den	Fallstudien	durch	gerade-
zu	unüberschaubare	Details	und	Zitate	be-
legt.	 In	diesem	Zusammenhang	ist	ein	we-
nig	bedauerlich,	dass	die	Verfasserin	nicht	
nach	jenen	fragt,	die,	wie	etwa	der	1920	von	
Freischärlern	ermordete	Hans	Paasche,	früh	
dafür	warben,	in	den	„Eingeborenen“	Men-
schen	zu	sehen,	die	einen	Anspruch	auf	eine	
eigene	Lebensgestaltung	und	Anerkennung	
besäßen,	 eigentlich	 sogar	 den	 „Weißen“	
überlegen	waren.

Die	Versuche,	 die	Kriegsführung	 zu	 regu-
lieren	und	damit	zu	humanisieren,	betrafen	
nur	die	Angehörigen	der	als	angeblich	hö-
herstehend	bezeichneten	 „Rasse“	der	Wei-
ßen.	 Die	 Verfasserin	 verwahrt	 sich	 davor,	
mit	 dem	 “White	 bias”	 (S.	36)	 belastet	 zu	
werden;	sie	rechtfertigt	nichts,	im	Gegenteil:	
zuweilen	 verspürt	man	 ebenso	 ihre	 Ratlo-
sigkeit	angesichts	des	menschenrechtswid-
rigen	 Verhaltens	 wie	 auch	 ihr	 Entsetzen.	
„Unzweifelhaft“	 stellen	 die	 in	 den	 Kolo-
nialkriegen	verübten	Gräuel	Beispiele	einer	
Vernichtungspraxis	 dar,	 die	 als	 „Verbre-
chen	gegen	die	Menschlichkeit“	bezeichnet	
werden	müssen	(S.	37).

Weshalb	aber	galten	die	Gewaltakte	nicht	als	
Verstoß	gegen	bestehende	Gesetze	?	Rechts-
ethisch	lautet	eine	Erklärung,	dass	die	Vor-
stellung	von	Recht	und	Unrecht	eine	Frage	
der	Zeit	ist	und	die	„internationale	Rechts-
ordnung“	das	Ergebnis	eines	Prozesses	war,	
bei	dem	sich	erst	„im	Lauf	der	Zeit“	die	Ver-
änderungen	 von	 Rechtsauffassungen	 nie-
derschlugen.	 Wenn	 schließlich	 sogar	 das	
Rückwirkungsverbot	angeführt	wird,	konn-
te	 man	 zu	 dem	 Ergebnis	 kommen,	 „nicht	
die	heutige	Völkerrechtslage“	 sei	 bei	 einer	
„Bewertung	von	Geschehnissen“,	die	in	der	
Vergangenheit	 liegen,	 entscheidend.	 Maß-
gebend	sei	hingegen	„ausschließlich,	wie	die	
damaligen	Geschehnisse	nach	dem	damals	
geltenden	Recht	bewertet	wurden.“	(S.	39)

Die	„Geburt	der	internationalen	Rechtsord-
nung“	stand	unter	dem	Eindruck	einer	Über-
heblichkeit,	 denn	 der	 Zivilisationsbegriff	
war	 an	 die	 Existenz	 der	 christlich-europä-
ischen	 Staatenwelt	 gekoppelt.	 Selbst	 John	
Stuart	Mill	 plädierte	 gegen	die	universelle	
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Wirkung	des	Völkerrechts	und	 fand	Reso-
nanz	bei	Juristen	wie	Theodor	D.	Woolsey,	
Friedrich	F.	Martens,	Johann	Caspar	Blunt-
schli	u.	a.	Gemeinsam	war	 ihnen	die	Über-
zeugung,	 dass	 internationales	 Recht	 dann	
nicht	zugrundegelegt	werden	müsse,	wenn	
„christliche	 Staaten	mit	Wilden	 oder	 halb-
zivilisierten	 Stämmen	 in	 Kontakt“	 träten.	
Denn	die	zivilisierten	Nationen	seien	per	se	
Produkte	 christlich-abendländischer	 Kul-
tur	und	deshalb	berechtigt,	sich	über	nicht	
zu	 ihrem	Kulturkreis	 gehörende	Kulturen,	
Stämme	 und	 Gesellschaften	 zu	 erheben,	
faktisch	 mithin	 zu	 beherrschen,	 zu	 unter-
drücken	 und	 schließlich	 zu	 unterjochen.	
Bluntschli	 leitete	 daraus	 schließlich	 die	
Überlegung	ab,	es	sei	die	Pflicht	sogenann-
ter	zivilisierter	Staaten,	durch	das	von	ihnen	
entwickelte	und	durchgesetzte	Völkerrecht	
nicht	zuletzt	ihre	Zivilisation	zu	verbreiten.

Die	 Vorstellung	 von	 einer	 höherwertigen	
zivilisatorischen	Ordnung	Europas	begrün-
dete	offenbar	bei	Gelehrten,	also	bei	klugen	
Menschen,	 die	 „Vermutung“,	 das	 interna-
tionale	 Recht	 könne	 zu	 einem	 Instrument	
der	 Machtdurchsetzung	 gestaltet	 und	 da-
mit	 zur	 Durchsetzung	 eigener	 Interessen	
genutzt	werden.	Im	Zuge	der	europäischen	
Expansion	sei	deshalb	Willkür	im	Umgang	
mit	indigenen	Völkern	als	rechtmäßig	„qua-
lifiziert“	 worden.	 Die	 Verfasserin	 lehnt	 in	
diesem	Zusammenhang	das	von	dem	Ber-
liner	 Völkerrechtler	 Christian	 Tomuschat	
angeführte	 Entlastungsargument	 ab,	 die	
meisten	 Gelehrten	 hätten	 „einfach	 keine	
Kenntnis	 von	 den	Geschehnissen	 in	 ande-
ren	Teilen	der	Welt	gehabt.“

Auf	dieses	Entlastungsargument	kommt	es	
der	Verfasserin	hingegen	gar	nicht	an.	Denn	
sie	 will	 keine	 Befindlichkeiten,	 Weltwahr-
nehmungen	 und	Weltdeutungen	 erklären,	
sondern	plausibel	machen,	welche	Vorstel-
lungen	von	Rechtmäßigkeit	die	menschen-
rechtswidrigen	Übergriffe	–	und	damit	das	
in	 den	 Kolonialkriegen	 praktizierte	 Un-
recht	–	erklären	können.	Die	Vorstellung	ei-
ner	 zivilisatorischen	 Höherwertigkeit	 ver-
band	sich	mit	rassistischer	Überheblichkeit,	
die	geradezu	eine	Gefühllosigkeit	und	Ge-
wissenlosigkeit	 evozierte,	 nicht	 zuletzt	 im	
Zusammenhang	mit	 einem	 kulturell	 über-
höhten	 und	 religiös-aggressiven	Missions-

gedanken,	 der	 eine	 Folge	 der	 als	 legitim	
geltenden	 realpolitischen	 Interessendurch-
setzung	vor	dem	Hintergrund	wirtschaftli-
cher	Expansionsabsichten	galt.

Der	 argumentative	 Kick	 dieser	 Arbeit	 re-
sultiert	 aus	 der	 gründlichen	 Darstellung	
der	–	schleichenden	–	Entwicklung	zivilisa-
torisch-humanitärer	Normen	seit	der	Mitte	
des	 19.	 Jahrhunderts.	Wenngleich	Alterna-
tiven	zur	unmenschlichen	Behandlung	von	
Kombattanten	seit	dem	Genfer	Abkommen	
von	 1864	 entwickelt	 wurden,	 so	 wandte	
keine	 Kolonialmacht	 diese	 Bestimmungen	
auf	 innerstaatliche	Konflikte	an,	vor	allem,	
weil	die	Kolonien	als	Teil	des	Mutterlandes	
galten	 (S.	62)	 und	 Kolonialkriege	 folglich	
nicht	 als	 internationale	 Konflikte,	 sondern	
als innergesellschaftliche Auseinanderset-
zungen,	eigentlich	als	Bürgerkriege	klassifi-
ziert	wurden.

Mehrere	Kapitel	der	Dissertation	schildern	
die	 Konkretisierung	 der	 Umsetzung	 des	
Genfer	 Abkommens,	 vor	 allem,	 um	 zu	
verdeutlichen,	 dass	 Maßstäbe	 einerseits	
entwickelt	 worden	 waren,	 um	 eine	 völ-
kerrechtswidrige	Kriegsführung	einzudäm-
men.	 Aber	 diese	 Maßstäbe	 wurden	 nicht	
universalisiert,	sondern	blieben	auf	die	Aus-
einandersetzungen	der	europäischen	Natio-
nalstaaten	beschränkt	und	wurden	zugleich	
politisch-taktischen	Finessen	und	Interessen	
untergeordnet.	Deutsche	Diplomaten	emp-
fahlen	etwa	1899,	„so	viele	Sicherheitsventi-
le	in	den	gekünstelten	Apparat	zu	bringen,	
daß	das	Ganze	nur	Sand	wird,	den	wir	der	
öffentlichen	Meinung	in	die	Augen	werfen	
können.“	(S.	97).

Den	europäischen	Kolonialmächten	gelang	
es	nicht	nur	vor	dem	Ausbruch	des	1.	Welt-
kriegs,	sondern	auch	in	der	Zwischenkriegs-
zeit	 und	weit	 über	 das	 Ende	 des	 2.	Welt-
kriegs	hinaus,	ihre	gemeinsamen	Interessen	
als	 imperialistische	 Mächte	 zu	 verfolgen	
und	 ihre	 sie	 handlungsleitend	bestimmen-
den	 „Kolonialerwägungen“	 (S.	112)	 nicht	
zu	 irritieren.	 Gemeinsam	 war	 ihnen	 auch	
die	 Überzeugung,	 dass	 Aufständischen	 in	
den	Kolonien	nicht	der	Status	einer	„krieg-
führenden	 Konfliktpartei“	 (S.	118)	 zuer-
kannt	 werden	 sollte.	 Diese	 Einschätzung	
veränderte	sich	trotz	der	Rekrutierung	von	
Kolonialvölkern	 für	 den	 Einsatz	 auf	 den	
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europäischen	 Schlachtfeldern	 im	 1.	 Welt-
krieg	nicht.

So	wird	 erst	der	 2.	Weltkrieg	 zu	 einer	Zä-
sur	der	humanitären	Entwicklung	des	Völ-
kerrechts	(S.	128),	nicht	zuletzt	auch	wegen	
der	 neuen	 Entwicklungen	 in	 der	 interna-
tionalen	Menschenrechtsdiskussion.	Dieser	
Zusammenhang	 wird	 in	 den	 Kommenta-
ren	etwa	zum	inzwischen	entscheidend	ver-
änderten	 Art.	16	 GG	 vernachlässigt,	 weil	
unbeirrt	behauptet	wird,	darin	drücke	sich	
eine	 Art	 Erfahrungs-	 und	 Lerngeschichte	
aus.	Entscheidend	war	 für	die	Bereitschaft	
etwa	des	Parlamentarischen	Rates,	Grund-	
und	Menschenrechte	auch	in	die	Bewertung	
der	 internationalen	 Beziehungen	 einzube-
ziehen,	die	Erklärung	der	Vereinten	Natio-
nen	vom	10.	12.		1948,	also	einige	Monate	vor	
der	Verabschiedung	 der	 beiden	 deutschen	
Verfassungen.

Die	Diskussionen	über	die	Praxis	der	Kolo-
nialkriege	seit	den	50er	Jahren	scheinen	die	
Durchsetzung	 der	Menschenrechte	 zu	 for-
cieren.	 Hier	 gewinnen	 die	 Darstellungen	
der	Kriege	in	Kenia	und	in	Algerien	ihre	be-
drückende	Kraft.	Zugleich	 aber	mahnt	die	
Dissertation	 zur	Zurückhaltung	 in	 der	 Be-
wertung	von	zivilisatorischen	Fortschritten,	
denn	natürlich	beharrten	die	europäischen	
Kolonialmächte	 im	 Übergang	 zur	 Deko-
lonisierung	 auf	 ihren	 Vorrechten	 gegen-
über	der	 ihnen	ausgelieferten	Bevölkerung	
in	ihren	Kolonien,	etwa	wenn	der	britische	
Kampf	gegen	die	kenianische	Unabhängig-
keitsbestrebung	der	Mau-Mau	oder	die	bru-
tale	 Unterdrückung	 Algeriens	 durch	 die	
französische	 bewaffnete	 Macht	 analysiert	
wird.

Die	Genfer	Regierungskonferenz	 von	 1949	
lässt	die	Aufweichung	der	bisherigen	Posi-
tionen	der	Kolonialmächte	erahnen,	die	den	
Dekolonisierungsprozess	 begleitet.	 Vor	 al-
lem	 durch	 die	 endgültige	 Diskreditierung	
des	Rasse-Gedankens	als	Folge	des	Völker-
mords	an	den	Juden	wächst	die	Bereitschaft	
zur	 „Revision	 des	 humanitären	 Völker-
rechts“	(S.	141)

Im	 Ergebnis	 ihrer	 ebenso	 historischen	wie	
auch	systematischen	Überlegungen	kommt	
die	Verfasserin	allerdings	zu	einem	zurück-
haltenden	 Gesamturteil	 und	 wird	 durch	

gegenwärtige	Diskussionen	 angesichts	 der	
Flüchtlingsfragen	 und	 deren	 Bewältigung	
durch Auffanglager und menschenrechts-
widrige	Traktierung	der	Flüchtlinge	bestä-
tigt.	 Mögen	 die	 dokumentierten	 und	 ana-
lysierten	Fallbeispiele	zeithistorisch	überaus	
interessant	sein,	so	wird	etwas	ganz	anderes	
sichtbar.	Bonhoeffer	schrieb	Anfang	1943	in	
dem	 selbstkritischen	und	bewegenden	Re-
chenschaftsbericht	an	 seine	Freunde	„nach	
zehn	 Jahren“,	 nichts	 von	 dem,	 was	 man	
im	anderen	verachte,	sei	einem	selbst	ganz	
fremd.

Gerade	 weil	 die	 Verfasserin	 sich	 auf	
Deutsch-Südwestafrika	 (heute	 Namibia),	
den	 sogenannten	 Kongo-Freistaat,	 auf	 die	
Entwicklung	in	Britisch-Kenia	seit	1952	und	
Französisch-Algerien	 konzentriert,	 wird	
deutlich,	 wie	 Ausgrenzungen	 und	 Unter-
drückungen	 der	 indigenen	 Bevölkerung	
durch	 koloniale	Herrenvölker	 funktionier-
ten.	 Ihre	 historischen	 Exkurse	 zielen	 des-
halb	letztlich	viel	stärker,	als	es	der	Verfas-
serin	 bei	 der	Abfassung	 ihrer	Dissertation	
bewusst	zu	sein	schien,	auf	die	Gegenwart	
und	die	dort	verbreiteten	Wahrnehmungs-
muster.	So	ist	die	Arbeit	von	großer	Aktua-
lität.	Berichte	aus	den	Flüchtlingslagern	 in	
Südosteuropa	haben	den	Papst	 veranlasst,	
Vergleiche	 zu	 bemühen	 und	 über	 die	 La-
gerwirklichkeit	 zu	 sprechen,	 die	 ihn	 an	
Konzentrationslager	 erinnerte.	 Er	 lenkte	
den	Blick	 auf	 die	 Bereitschaft,	 in	 kulturel-
len	Konflikten	die	Normen	zu	relativieren,	
zu	denen	man	sich	am	Tag	der	Menschen-
rechte	bekennt.

Fabricius	 erinnert	 daran,	 wie	 lang	 und	
schwer	der	Weg	zur	Zivilisierung	des	Um-
gangs	mit	Bevölkerungen	war,	die	von	Ko-
lonialmächten	 unterdrückt	 wurden,	 lange	
Zeit	 ohne	 Bedenken	 und	 ohne	 schlechtes	
Gewissen.	Inzwischen	aber	sind	Menschen-
rechte	auch	zunehmend	im	Völkerstrafrecht	
verankert	 worden.	 Nachdem	 dies	 erreicht	
ist,	kommt	es	auf	die	Bereitschaft	und	das	
Bewusstsein	 an,	diese	Normen	 in	der	Pra-
xis	anzuwenden	und	eben	nicht	mehr	Ver-
haltensweisen	und	juristische	Kriterien	zur	
Ahndung	 von	 Menschenrechtsverletzun-
gen	einem	angeblichen	nationalen	Interesse	
unterzuordnen.

Peter Steinbach
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